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Treuhand-Update Nr. 88   Juli 2023   
 
Neue Mehrwertsteuersätze per Januar 2024 sind bereits 2023 relevant 
********************************************************************************** 

Neuerungen und Informationen im Bereich Steuern, Buchhaltung und relevante 
Gesetzesänderungen, Gerichtsurteile sowie Tipps und Tricks für Unternehmer.  

Guten Tag 
 
Sie haben den kostenlosen Newsletter von KAISER BUCHHALTUNGEN GMBH abonniert. Herzlichen 
Dank für Ihr Interesse. Auch in dieser Ausgabe finden Sie bestimmt wieder nützliche 
Informationen. 
 

 Neue Mehrwertsteuersätze per Januar 2024 sind bereits 2023 relevant 

 Die Besteuerung von Wochenaufenthaltern 

 Neue Ausgabe Update mit Informationen aus dem Treuhandbereich 
 
Wir wünschen Ihnen einen hohen Informationsgewinn und eine erfolgreiche Zeit. 
Ihr Kommentar, Ihre Kritik oder Anregungen sind willkommen.  
 
 

 Noch eine Bitte: Empfehlen Sie unseren Newsletter weiter an Ihre Freunde und 
Bekannte, damit auch diese von interessanten Tipps profitieren. Am besten leiten Sie 
gleich jetzt diese E-Mail weiter. Vielen Dank. 

 
 
 
Herzliche Grüsse   
Brigitte Kaiser 
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 Neue Mehrwertsteuersätze per Januar 2024 sind bereits 2023 relevant  
 

Per 1. Januar 2024 gelten die folgenden neuen Mehrwertsteuersätze: 
  Bis 31. Dez. 2023 Neu ab 1. Jan. 2024 
Standardsteuersatz 7.7% 8.1% 
Reduzierter Steuersatz 2.5% 2.6% 
Sondersatz Beherbergung 3.7% 3.8%     
Für periodenübergreifende Leistungen wie Wartungs- und Serviceverträge, Telekommunikationsverträge, 
Abonnements usw. muss auf der Rechnung das Entgelt auf den Leistungszeitraum vor und nach dem 1. 
Januar 2024 aufgeteilt und die massgeblichen Steuersätze entsprechend aufgeführt werden. Massgebend 
für den Steuersatz ist das Datum der Leistungserbringung, nicht das Datum der Rechnungsstellung. 

Ist aus der Rechnung nicht klar erkennbar, wann Leistungen in welchem Umfang erbracht wurden und 
welcher Anteil des Entgelts auf die jeweiligen Leistungen entfällt, unterliegt die Gesamtleistung dem 
höheren Steuersatz. 

Empfehlung: Aufträge per Ende 2023 in Teilrechnungen und Arbeitsbeschrieben detailliert abgrenzen. 
Die angefangenen Leistungen müssen nach Art, Gegenstand, Umfang und Zeitpunkt/-raum genau 
aufgeführt werden. 

 
 

 
 

 Die Besteuerung von Wochenaufenthaltern  
 

Wochenaufenthalter sind Personen, die sich während der Woche am Arbeitsort aufhalten und am 
Wochenende und den freien Tagen regelmässig an den Familien¬ort zurückkehren.  Sie profitieren von 
Steuerabzügen, da das Steuerdomizil oft in einem steuergünstigen Kanton liegt und der Arbeitsort in 
einem Hochsteuerkanton. 

 

Der Wochenaufenthalt muss begründet sein mit einer grossen Distanz zum Fami¬lien¬ort oder Umstände, 
die eine Rückkehr zum Lebensmittelpunkt nicht zulassen, z.B. Schichtarbeit.  

Der Lebensmittelpunkt ist dort, wo sich die Person mit der «Absicht des dauernden Verbleibens» aufhält. 
Bei Verheirateten und Konkubinatspartnern ist es dort, wo der Partner wohnt. Bei Ledigen gilt gemäss 
Urteilen des Bundesgerichtes der Arbeitsort als Steuerdomizil, selbst wenn die Person regelmässig zu den 
Eltern zurückkehrt. 

 

Wochenaufenthalter können folgende steuerliche Abzüge machen: 

Fahrkosten: max. CHF 3'000 bei der Bundessteuer, kantonale Höchstgrenzen 

Verpflegung: max. CHF 6’400 

 

Wohnung: Kosten für eine 1-Zimmer Wohnung inkl. Nebenkosten. 
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 Neue Ausgabe Update mit Informationen aus dem Treuhandbereich  

 
In der neuen Ausgabe Update -Informationen aus dem Treuhandbereich- werden aktuelle 
Treuhandthemen aufgegriffen, die Sie und Ihr Unternehmen beschäftigen. Komplexe Themen 
werden auf verständliche Art und Weise erläutert und helfen Ihnen dabei, Steuer- und 
Rechtsfragen zu beurteilen.  
 
Folgende Themen werden behandelt: 

- Datenschutz: Ist Ihr Unternehmen bereit? 
- Datenschutzerklärung: Umsetzung für Firmenwebsite 
- Patchworkfamilie: Was Sie regeln sollten 
- Kurznews 

 
Wir wünschen anregende Lektüre. 
 
Aktuelle Ausgabe UP|DATE (pdf) 
 
 

 
 
 

 
 
 
Wir beraten Sie gerne und suchen gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung. Nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf. Telefon 052 202 84 84 oder via Kontaktformular:  
www.kaiser-buchhaltungen.ch/kontakt/kontaktformular 
 
 
Folgen Sie uns auf Twitter  

 
und Facebook   

 
 
PS: Unser Newsletter-Archiv finden Sie auch auf unserer Website unter:  
www.kaiser-buchhaltungen.ch/services-view/newsletter 
 
PPS: Fordern Sie jetzt gleich Ihr Gratis-Exemplar unseres neuen Ratgebers an: 
www.buchhaltungsratgeber.ch  
 
 
 
Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für den Inhalt der Beiträge 
übernommen werden.  
 
 
.  

https://kaiser-buchhaltungen.ch/wordpress/wp-content/uploads/file/pdf/Kaiser_UpDate-1-2023.pdf
https://kaiser-buchhaltungen.ch/wordpress/wp-content/uploads/file/pdf/Kaiser_UpDate-1-2023.pdf
http://www.kaiser-buchhaltungen.ch/kontakt/kontaktformular
https://twitter.com/kaiserbuha
https://www.facebook.com/KaiserBuchhaltungen
http://www.kaiser-buchhaltungen.ch/services-view/newsletter
http://www.buchhaltungsratgeber.ch/

	K A I S E R   B U C H H A L T U N G E N GMBH

